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Editorial

Gerhard Bartz © privat

Liebe Mitglieder, 
Leserinnen und Leser,

wie Sie dem versandten Proto-
koll der schriftlichen Mitgliederver-
sammlung 2018 entnehmen konn-
ten, sind alle Anträge genehmigt 
worden. Dafür herzlichen Dank. 
Dass nicht alles so reibungslos ab-
lief, war wohl den Ereignissen der 
letzten Monate geschuldet. Nur die 
Nein-Stimmen gegen die einma-
lige Beitragsreduzierung geben An-
lass zum Nachdenken. Wir haben in 
diesem Jahr wenig Ausgaben, dafür 
aber hohe Rücklagen. Damit gefähr-
den wir auf Dauer unsere Gemein-
nützigkeit. Dies wurde ausführlich 
dargestellt. Umso mehr verwun-
derten die Gegenstimmen. Wurde 
diese Gefahr dort nicht gesehen? 

Aber schauen wir lieber in die Zu-
kunft. Da wir über ganz Deutsch-
land verstreut sind, wird es schwie-
rig, wenn Vorstandsmitglieder die 
administrativen Arbeiten erledigen 
müssen. Erstens ist die Einarbeitung 
aufgrund der Entfernungen schwie-
rig und zweitens ist es ungewiss, 
ob es jeweils zu einer zweiten Le-
gislaturperiode kommt. Falls nicht, 

war der Aufwand der Einarbeitung 
für die Katz. Für mich wird immer 
klarer, dass wir ein Büro brauchen, 
das die laufenden Verwaltungsar-
beiten erledigt. Ein Büro mit einer 
Teilzeitkraft verspricht mehr Kon-
tinuität. Gleichzeitig ist die Bereit-
schaft, im Vorstand mitzuarbeiten, 
sicherlich höher, wenn nicht gleich 
ein Sack voll Arbeit auf die gewähl-
ten Kandidatinnen und Kandidaten 
wartet. So hoffe ich natürlich auch, 
im Laufe der nächsten Zeit eine/n 
Nachfolger/in zu finden. Nach den 
Turbulenzen der letzten vier Jahre 
und auch im Hinblick auf mein Al-
ter wird es höchste Zeit, jemand zu 
finden, die oder der bereit ist, den 
Gründungsgedanken unseres Ver-
eines in die Zukunft fortzuschrei-
ben. 

ForseA ist heute noch so dringend 
nötig wie vor 21 Jahren. Noch im-
mer werden Menschen mit Behin-
derung von vielen Kostenträgern 
als Gegner gesehen. Noch immer 
wird gelogen, erpresst oder genöti-
gt, mit viel Druck gearbeitet. Kurz 
gesagt, viele Sachbearbeiter/innen 
missbrauchen ihre Machtstellung, 
um uns ihre Vorstellung unseres 
Lebens aufzunötigen. Jenseits aller 
Hochglanzbroschüren, jenseits von 
Verfassung und Behindertenrechts-
konvention sind viele dieser steuer-
bezahlten Menschen der Ansicht, 
für Behinderte wäre die Grundaus-
stattung bereits übertrieben. Dieses 
Denken wird vom Gesetzgeber so-
gar gefördert, indem er den Min-
destbedarf für HartzIV willkürlich 
ergebnisorientiert heruntermanipu-
liert. Geht man nun davon aus, dass 
viele Menschen mit Behinderung 
auf diese Leistung lebenslang abon-
niert sind (sie können mit eigenen 
Mitteln diese Situation meist nicht 
verlassen!), so werden sie doppelt 
auf ein wirtschaftliches Minimum 
reduziert. 

Die Willkür möchte ich anhand 
dreier Beispiele aufzeigen:

1. Eine Frau, Kundin eines am-
bulanten Dienstes, muss not-
fallmäßig in die Klinik. Der 
Kostenträger scheut die Dis-
kussion über die Gleichstel-
lung mit behinderten Arbeit-
gebern und verweigert die 
Kostenübernahme für die As-
sistenz durch den Pflegedienst 
mit der Begründung, dass die-
se Mitaufnahme vorher hätte 
beantragt werden müssen. 

2. Eine behinderte Arbeitgebe-
rin wird bei mehreren kurzen 
Klinikaufenthalten von der 
dortigen Verwaltung genötigt, 
für die „Hotelkosten“ der As-
sistenz einer privaten Abrech-
nung zuzustimmen. ForseA 
hat sofort bei der zuständigen 
Krankenkasse interveniert 
(mit Kopie an die Klinik). Die 
Krankenkasse tat nichts. Die 
Klinik hatte nichts Besseres 
zu tun, als nun gerichtlich ge-
gen die Assistenz vorzuge-
hen. Auf eine Ankündigung, 
dieses skandalöse Verhalten 
öffentlich zu machen, ließ 
man uns anwaltlich mitteilen, 
dass die betreffende Arbeitge-
berin doch sicher wieder mal 
in diese Klinik wolle… Am 
Ende haben die Klinik und die 
Krankenkasse eingelenkt und 
dann doch die Kosten über-
nommen.

3. Wer nun gedacht hat, die Zah-
lung des pauschalen Pflege-
geldes nach § 64a SGB XII 
wäre nach der Klärung durch 
das BMAS im Schreiben auf 
eine Anfrage von Corinna 
Rüffer MdB Bündnis90/Die 
Grünen  erledigt, reibt sich 
die Augen. Diese BMAS-Klä-
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Einzugs unserer Beiträge zu ver-
zeichnen. Neben den Bankkosten 
entsteht ein hoher Zeitaufwand für 
die Ermittlung einer neuen Bank-
verbindung und der Rechnungs-
stellung des zurückbelasteten Be-
trages. Wir machen in jedem Heft 
darauf aufmerksam, dass wir da-
rum bitten, uns geänderte Daten 
mitzuteilen. Dies wird anscheinend 
nicht von allen gelesen. Denn bei 
den Anschriften haben wir auch 
das Problem, dass über ein Dutzend 
Anschriften nicht mehr stimmen 
und die Post nicht zugestellt wer-
den kann. Die ehrenamtliche Tätig-
keit für unsere Vereinszwecke wird 
durch solche, eigentlich unnötige 
Mehrarbeiten etwas in den Hinter-
grund gedrängt. 

Für den nun begonnenen Som-
mer wünschen wir Ihnen genau das 
Wetter, das Ihnen gut tut! 

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Bartz
Vorsitzender

Editorial

rung haben wir an den Bezirk 
Unterfranken und an das So-
zialministerium Bayerns ge-
schickt. Der Bezirk Unter-
franken schickte es auch an 
die Ministerin, diese wiede-
rum verschickte es mit der 
Frage nach der individuellen 
Handhabung an die Bezirke. 
Dazu kündigte sie an, dass sie 
anschließend die restlichen 15 
Bundesländer ebenfalls um 
eine Stellungnahme bittet. 

Das alles für ein Gesetz, 
das dem Sinn und Wortlaut 
nach nicht verändert wurde. 
Wie wurde im Bundestag ge-
tönt, dass es durch das Bun-
desteilhabegesetz nieman-
dem schlechter gehen soll. 
Entgegen dieser Ankündi-
gung wurden die ersten Ein-
stellungsbescheide noch kurz 
vor Jahresende 2016 versen-
det. Das Gesetz wurde be-
wusst unübersichtlich gestal-
tet, es wurden handwerkliche 
Schlampereien zugelassen, 
das Gesetz hält keiner Über-
prüfung durch die Behinder-
tenrechtskonvention oder un-
serer Verfassung stand. 

Und dass ausgerechnet in 
Bayern, über das in diesem 
Jahr das Füllhorn des Mini-
sterpräsidenten ausgeschüttet 
wird, so willkürlich und hin-
haltend mit behinderten Men-
schen umgegangen wird, 
macht auch das dortige Lan-
despflegegeld nicht wett. Denn 
behinderte Menschen mit re-
alen Kosten haben davon kei-
nen Cent, nur mehr Arbeit ver-
mutlich. Vielleicht denken sie 
bei der im Oktober anstehen-
den Landtagswahl in Bayern 
daran, wie sehr Anspruch und 
Wirklichkeit auseinanderklaf-

fen. Bayern ist ein Paradebeispiel 
dafür, dass das Sozialhilferecht so 
gestrickt wurde, damit man sich im 
Gestrüpp der Zuständigkeiten ver-
stricken kann.

Bislang weist nichts darauf hin, 
dass es in Sachen Bundesteilha-
begesetz zu einem Paradigmen-
Wechsel kommen wird. Die Re-
gierung der letzten Legislatur 
hat den Zug verkehrtherum aufs 
Gleis gesetzt und dieser macht kei-
ne Anstalten anzuhalten oder gar 
umzukehren. Die sogenannte Be-
hindertenbewegung ist derzeit mit 
der Unabhängigen Teilhabebera-
tung so gut ausgelastet, dass von 
dort aktuell keine Initiative erwar-
tet werden kann. Jedenfalls deutet 
nichts darauf hin.

Abschließend weisen wir noch-
mals darauf hin, dass wir die Da-
ten unserer Mitglieder speichern 
und, wie schon in der Vergangen-
heit sehr sorgfältig, damit umge-
hen. Eine Weitergabe an Dritte au-
ßerhalb unserer Aufgaben kommt 
für uns nicht infrage. Daran än-
dert auch die Datenschutz-Grund-
verordnung nichts. Dennoch muss 
sich die Politik vorwerfen lassen, 
dass sie nicht zumindest für die 
Anlaufzeit des Gesetzes die Ab-
mahnkanzleien zurückgehalten 
hat. So ist es wohl ein Konjunktur-
programm für Kanzleien, die sich 
auf dieses Geschäftsmodell spezia-
lisiert haben. In diesem Heft finden 
Sie unsere aktuellen Datenschutz-
richtlinien. 

Dieses Thema hält uns gewaltig 
von unserer eigentlichen Arbeit ab 
und kostet richtig Geld. Wobei die-
se Kosten wohl eher der verbrei-
teten Panik geschuldet sind. Aber 
auch andere, vermeidbare Dinge 
kosten uns Zeit und Geld. So haben 
wir auch in diesem Jahr über ein 

Glück ist nicht in einem 
ewig lachenden Himmel 
zu suchen, sondern in 
ganz feinen Kleinig-
keiten, aus denen wir 
unser Leben zurecht-
zimmern. 

Carmen Sylva
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Bundesteilhabegesetz

Hilfe, Bedarfsermitt-
lung! (2)
kobinet-nachrichten am 
15. April 2018 
von Roland Frickenhaus

Roland Frickenhaus 
© Roland Frickenhaus

Mit erheblicher Verspätung fin-
den in den einzelnen Bundeslän-
dern gegenwärtig Festlegungen 
zu dem im Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) geforderten Instrument 
zur Hilfebedarfsermittlung statt. 
Dass die zeitliche Vorgabe gleich 
16x gerissen wird, hängt nicht nur 
damit zusammen, dass es sich um 
ein fachlich schwieriges Thema 
handelt, sondern auch damit, dass 
es um viel, viel Geld geht. Solche 
Konstellationen fordern per se eine 
kritische Beobachtung, wenn man 
nicht hinterher unangenehm über-
rascht werden will.

Im Muttiheft der Akteure steht die 
Aufgabe, ein Verfahren zu bestim-
men, mit dem Hilfebedarfe standar-
disiert ermittelt werden können, aus 
denen sich passende Hilfeleistungen 
beschreiben und ableiten lassen, die 
in Geld umzurechnen sind und die 
so beschrieben und vereinbart wer-
den können, dass ihre Wirkung kon-
trollierbar ist. Klingt einfach, ist es 
aber nicht.

Hier trifft das Licht der UN-BRK 
auf die Bremsung der Ausgabendy-
namik. Da ist Wachsamkeit geboten 
und was gegenwärtig passiert, lässt 
sich in folgendem Bild darstellen:

Jemand hat preisgünstig ein re-
novierungsbedürftiges Haus ge-
kauft und bittet nun einen befreun-
deten Architekten um Hilfe. Der 
Architekt rät seinem Bekannten, 
sich nicht von jedem Handwerker 
beschwatzen zu lassen, sondern zu-
nächst einmal anhand einer spe-

ziellen Checkliste den Bedarf an 
Bauleistungen vom Dach bis zum 
Keller, Raum für Raum, zu erfas-
sen. Die Liste müsse so präzise 
sein, dass sie tatsächlich alle Be-
darfe erfasse und man sich sicher 
sein könne, mit dieser Liste den Sa-
nierungsbedarf seines Hauses kom-
plett erfassen zu können. Dies sei 
für die spätere Ausschreibung von 
Leistungen eine günstige Voraus-
setzung, da die Leistungen sehr 
präzise ausgeschrieben und die Ko-
sten vorab relativ genau kalkuliert 
werden könnten.

Das BTHG enthält die Vorgabe, 
dass die Länder ein  Instrument zu 
bestimmen haben, das zur Ermitt-
lung des individuellen Hilfebedarfs 
einer Person verbindlich zur An-
wendung kommen soll. Das klingt 
mächtig gewaltig, ist aber unterm 
Strich nichts anderes als eine Art 
„Checkliste“ mit der der individu-
elle Bedarf einer Person ermittelt 
werden kann.

Einige Bundesländer, zu denen 
Thüringen, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern zählen, ha-
ben entschieden, die Erfassung mit 
dem „Integrierten Teilhabeplan“ 
(ITP) vorzunehmen, für den das 
„Institut Personenzentrierte Hil-
fen GmbH“ in Fulda verantwort-
lich zeichnet.

Was beim Architekten die ein-
zelnen Räume (Küche, Bad, Flur…) 
sind, sind hier die einzelnen Lebens- 
bzw. Teilhabebereiche (Arbeit, Frei-
zeit, Kultur,…), in denen nun die 
jeweiligen individuellen Bedarfe 
ermittelt werden.  Und während der 
Architekt Flächen berechnen und 
Leistungen (30 Meter Elektrokabel 
in Ziegelmauerwerk verlegen, …) 
exakt ausschreiben kann, sieht das 
für Soziale Dienstleistungen schon 
ganz anders aus.

So empfehlen die ITP-Entwick-
ler, den zur Bedarfsdeckung erfor-
derlichen Zeitbedarf zu schätzen. 
Es ist alles andere als eine Fußno-
te, sondern eine ernstzunehmende 
Feststellung, dass die Bemessung 
der Hilfen nicht auf der Grundlage 
von Gewissheiten erfolgt, sondern 
auf der Grundlage von Annahmen. 
Wer schätzt, kann auch mal dane-
benliegen und hat zudem das Pro-
blem, sollte eine andere Schätzung 
zu einem anderen Ergebnis kom-
men, dieser fachlich fundiert wi-
dersprechen zu können. „Schät-
zen“ ist nicht „Wissen“. „Schätzen“ 
ist „Vermuten“, ist „Annehmen“ 
und ist „Annäherung an Realität“.

Doch damit nicht genug: Denn 
nun gilt es, einen Preis zu ermit-
teln. Wenn der individuelle Hilfe-
bedarf einer Person eingeschätzt 
ist und der Leistungserbringer da-
für einen Preis errechnet hat, kann 
er diesen aber nicht einfach fest-
setzen, sondern muss diesen mit 
dem Kostenträger verhandeln. Nun 
wird also ein auf der Grundlage 
von Schätzungen ermittelter Preis 
Gegenstand einer Verhandlung. 
Und derjenige, der die Leistungen 
will, darf nur dann kaufen, wenn 
sich das aktuelle Preisangebot im 
unteren Drittel derjenigen befin-
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Bundesteilhabegesetz

det, die eine vergleichbare Lei-
stung anbieten.

Und, quasi als Sahnehäubchen 
des ganzen Procedere, sozusagen 
im Zenit des gleißenden UN-BRK-
Lichtes, wird auf diesem Funda-
ment zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer eine Vereinbarung 
zur Wirkung abgeschlossen. Kür-
zung bei Schlecht- bzw. Minderlei-
stung.

Spätestens jetzt würden sich 
die Handwerker vom Architekten 
mit ein paar unfreundlichen Wor-
ten verabschieden, während sich in 
Verbänden und Politik immer noch 
genug Claquere finden, die entwe-
der selber glauben, was sie sagen, 
was schon schlimm ist, oder wollen, 
dass sich der Unmut aus dem Herbst 
2016 nicht wiederholt, was ungleich 
schlimmer ist.

Wenn man dem Handwerker, der 
offensichtlich ein Fenster falsch 
eingebaut hat, ans Leder kann, 
dann soll das nun auch für Sozi-
aldienstleister im BTHG-Zeitalter 
gelten. Dass der Bedarf aber auf der 
Grundlage einer Schätzung ermit-
telt und dass das kalkulierte Preis-
angebot dann noch auf im unteren 
Drittel angesiedelte Konkurrenzan-
gebote gedrückt wurde, gehört zum 
lästigen Kleingedruckten.

Ach ja, und dass der Mensch kein 
Ding ist, sollte ebenfalls nicht uner-
wähnt bleiben.

Behinderte Menschen 
als Vorreiter
kobinet-nachrichten am 
28. April 2018 
von Gerhard Bartz

Heinrich Buschmann © MMB e.V.

Heinrich Buschmann, der Vor-
sitzende des Vereines Mobil mit 
Behinderung MMB e.V., war Gast 
in einer Veranstaltungsreihe zum 
Thema Mobilität des ADAC Nord- 
und Südbaden. Dort wurde auch die 
barrierefreie Mobilität behinder-
ter Menschen vorgestellt. Schnell 
war klar, dass der Gesetzgeber mit 
seinem von ihm stark gerühmten 
Bundesteilhabegesetz weit hinter 
der Rechtsprechung und vor allem 
den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes zum Arti-
kel 3 Grundgesetz hinterherhinkt. 
Buschmann, selbst einen Rollstuhl 
nutzend, stellte die nicht mal als 
Provokation gemeinte Frage: „Wa-
rum glaubt ihr eigentlich, dass ihr 
nie in meiner Welt landen werdet?“

Gegenüber den kobinet-Nach-
richten erläuterte Buschmann die-
sen Gedanken: „Mit aller staatli-
cher Gewalt wird verhindert, dass 
die Gesellschaft über diese Fra-

ge nachdenkt. Denn sonst würde 
schnell klar, dass sie auf einer Ra-
sierklinge reitet. Sie verfuttert und 
verkonsumiert ihre eigene zukünf-
tige Lebensqualität. Das darf sie je-
doch nicht wissen, denn dann würde 
mancher Euro nicht in irgendwel-
chen mehr oder weniger sinnvollen 
Konsum fließen. Dann würde sich 
die Gesellschaft dagegen wehren, 
dass Beiträge und Steuern gesenkt 
werden, weil damit unmittelbar Lei-
stungseinschränkungen jetzt und in 
der Zukunft verbunden sind.“ Er 
führt weiter aus: „Es kann bezwei-
felt werden, dass die 10 Euro Erspar-
nis der Bürgerinnen und Bürger als 
Konsumschub allein im Fokus der 
Politik stehen. Eher jedoch, dass die 
Arbeitgeber ihre Anteile an der So-
zialversicherung einsparen.“ 

Auf die Frage von kobinet, wo 
er noch Verbesserungen erwartet, 
antwortete Buschmann: „In allen 
drei Bereichen Mobilität, Barriere-
freiheit und Assistenz verletzt das 
Bundesteilhabegesetz die Behin-
dertenrechtskonvention und das 
Grundgesetz Tag für Tag. Findet 
sich ein Richter? Selten schafft es 
eine Klage vor ein Gericht. Und 
wenn man dann Pech hat, stößt 
man auf Richterinnen und Richter, 
bei denen die neue Zeit noch nicht 
angekommen ist. Umso erfreulicher 
ist es, dass wenigstens das Bundes-
verfassungsgericht seit Jahren stär-
ker auf die Konformität der Gesetze 
mit der Verfassung achtet. Allei-
ne der Weg dorthin ist schwierig, 
da sich die klagenden Menschen 
in einer Notlage befinden und we-
der die Zeit noch das Geld haben, 
die Zeit bis zu einer abschließenden 
Gerichtsentscheidung zu überbrü-
cken. So geben eben viele auf oder 
versuchen nicht mehr, ihr Recht zu 
erreichen oder sollte ich besser sa-
gen ‚erkämpfen’.  Das sind die un-
terstellt niedrigen Beweggründe 

Im Munde gewisser 
Leute reizen die eigenen 
Ansichten zum Wider-
stand. 

Karl Heinrich Waggerl
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des Gesetzgebers, wenn er solche 
Gesetze, die zudem handwerklich 
schlampig und bewusst unüber-
sichtlich gestaltet wurden, erlässt. 
Da es zunehmend schwierig wird, 
mit einem Beratungsschein in der 
Hand einen Anwalt mit einem frei-
en Termin zu finden, sind arme 
Menschen schnell an ihren Gren-
zen angelangt und müssen aufge-
ben. Und arm sind viele von uns, 
denn Behinderung und Armut ge-
hören in der Denke des Gesetzge-
bers nach wie vor eng zusammen. 
Armut ist mit ein Grund dafür, dass 
viele Menschen mit Behinderung 
von der Gesellschaft ferngehalten 
werden, um deren Lebensfreude 
nicht zu stören.“

Von der neuen Regierung er-
wartet Buschmann eine zügige 
Überarbeitung des Bundesteilha-
begesetzes, damit Menschen mit 
Behinderung auch außerhalb von 
Gerichten ihr Recht finden - eben 

gleichgestellt von Anfang an und 
nicht erstritten und erkämpft. 

„Vielleicht erinnert sich die Re-
gierung an ihren Diensteid: ‚Ich 
schwöre, dass ich meine Kraft dem 
Wohle des deutschen Volkes wid-
men, seinen Nutzen mehren, Scha-
den von ihm wenden, das Grund-
gesetz und die Gesetze des Bundes 
wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde.’ Auch wir Menschen 
mit Behinderung sind das Volk, mit 
unseren Rechten geht man dagegen 
sehr freihändig um! Vielleicht er-
kennen die Mitbürger endlich, dass 
wir Wegbereiter sind! Das unser 
Kampf und Engagement nicht uns 
- sondern denen von Nutzen ist, die 
morgen in unsere Welt eintauchen. 
Denn eins muss allen ‚Nochnicht-
behinderten‘ Menschen endlich 
klar werden: Es gibt für niemanden 
eine Garantie auf ein gesundes un-

behindertes Leben. Jeden kann es 
treffen, jeden Tag! Die Augen davor 
verschließen, es zu tabuisieren ist 
der falsche Weg! Ich bin der festen 
Überzeugung, dass die 70 Millio-
nen ‚Nochnichtbehinderten Mitbür-
ger‘ auf die Barrikaden gehen wür-
den, wenn sie wüssten, wie extrem 
sich ihr Leben durch das Bundes-
teilhabegesetz verändert. Dass der 
Artikel 3, das für alle Mitbürger 
gültigen Grundgesetzes von Politik 
und Kostenträgern, mitunter sogar 
von Gerichten Tag für Tag missa-
chtet wird. Der Ausweg aus diesem 
Dilemma wäre meine Idee einer 
Nachteilsausgleichversicherung, 
damit ließen sich viele Konflikte 
gerade in der Bund/Länderbezie-
hung auflösen, könnten die Kreise 
und Kommunen extrem entlastet 
werden. Ich wünschte, ich könnte 
die 70 Millionen Mitbürger darüber 
aufklären. Wie schon gesagt, die 
reiten auf einer sehr scharfen Ra-
sierklinge.“ 
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Zusammenhalt ohne 
Inklusion?
kobinet-nachrichten am 
24. März 2018 
von Franz Schmahl

Kein gesellschaftlicher Zusam-
menhalt ohne Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen, sagt das 
Deutsche Institut für Menschen-
rechte 9 Jahre nach Inkrafttreten der 
UN-Behindertenrechtskonvention. 

Am 26. März 2009 trat die Konven-
tion in Deutschland in Kraft. Die 
neue Bundesregierung müsse die 
Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen vorantreiben. „Inklusion 
ist als Gegenprogramm zu Bestre-
bungen, Menschen auszugrenzen 
und die Gesellschaft zu spalten, ge-
rade jetzt von großer Wichtigkeit“, 
erklärt Valentin Aichele, Leiter der 
Monitoring-Stelle UN-Behinder-
tenrechtskonvention.

Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung sei eine Chance für die 
Gesellschaft und komme allen zu-
gute, Menschen mit und ohne Be-
hinderungen. Zwar habe sich in 
den letzten Jahren einiges verbes-
sert, und auch der Koalitionsver-

trag der neuen Bundesregierung 
greife wichtige Vorhaben auf, etwa 
bei der beruflichen Bildung, dem 
Gewaltschutz von Frauen, der Bar-
rierefreiheit, der Sozialraumgestal-
tung oder dem Wahlrecht. Dennoch 
sei ein über den Koalitionsvertrag 
hinaus gehendes tatkräftiges poli-
tisches Handeln notwendig.

„Inklusion sollte als gesell-
schaftspolitisches Programm veran-
kert werden“, so Aichele. „Solange 
viele Menschen mit Behinderungen 
von zentralen Bereichen des gesell-
schaftlichen Miteinanders wie Bil-
dung, Arbeit oder Wohnen ausge-
schlossen werden, ist die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion in Deutschland nicht erreicht. 




